
und Zahlen ausdrücken, wie
viel Opferbereitschaft, wieviel 
Kraft und Mut unsere Frauen

Die grundlegenden Rechte der 
Frau, wie gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit, gleiche Bil
dungsmöglichkeiten und die 
juristische Gleichstellung wur
den bald durchgesetzt. Teil
weise wurden sie bereits 
durch Befehle der sowjeti
schen Militärverwaltung, spä
ter durch die Verfassung der 
Deutschen Demokratischen 
Republik und das „Gesetz 
über den Schutz von Mutter 
und Kind und die Rechte der 
Frau“ verwirklicht. Aber die 
Gleichberechtigung der Frau 
im täglichen Leben durchzu
setzen ist ein langer, kompli
zierter Prozeß, der ununter
brochen beeinflußt wird vom 
jeweiligen Stand der Produk
tivkräfte, von der geistigen 
und kulturellen Entwicklung 
der Menschen und der Gesell
schaft überhaupt.
Die grundlegenden Rechte der 
Frau, die mittels der Arbeiter- 
und-Bauern-Macht verwirk
licht wurden, waren von ent
scheidender Bedeutung, um 
nun den nächsten Schritt zu 
gehen. Er bestand vor allem 
darin, die alten Vorstellungen 
und Meinungen zu überwin
den, die in jahrhundertelan
gen Ausbeutungsverhältnissen 
gewachsen waren: die Frau
sei minderwertiger als der 
Mann, ihr Wirkungskreis 
müsse sich in erster Linie 
auf den Haushalt und die 
Erziehung der Kinder be
schränken, ihrem Vermögen, 
an der Gestaltung des gesell
schaftlichen Lebens teilzuneh
men, seien Grenzen gesetzt. 
Die Klärung dieser ideologi-

besonders in den Jahren des 
schweren Anfanges aufbrach
ten.

sehen Fragen erwies sich als 
nicht so einfach, wie die ent
sprechenden Gesetze zu erlas
sen. Wir kannten zwar das 
Ziel, aber den Weg zum Ziel 
mußten wir uns mühsam bah
nen. Zunächst dominierte die 
Meinung, daß mit der Gewäh
rung der genannten grund
legenden Rechte die Gleich
berechtigung der Frau im 
wesentlichen vollzogen sei. 
Diese Auffassung gab es sogar 
in den Gewerkschaften.

Im Jahre 1948 beschloß der 
Bitterfelder Kongreß der Ge
werkschaften, sämtliche be
sonderen Organe aufzulösen, 
die bis dahin zur Arbeit mit 
den Frauen bestanden. Be
gründet wurde dieser Schritt 
mit dem Argument: Die
Gleichberechtigung der Frau 
sei im Prinzip verwirklicht, 
und deshalb bedürfe es keiner 
Frauenkommissionen mehr. 
Sie würden nur die Gefahr in 
sich bergen, die Gesamtverant
wortung der Gewerkschaften 
für diese Fragen abzuschwä- 
chen. Sehr bald aber stellte 
sich heraus, daß das zwar ein 
gutgemeinter, aber voreiliger 
Schritt war. Ihm lag der Trug
schluß zugrunde, die gesetzlich 
festgelegte Gleichberechtigung 
der Frau im wesentlichen als 
Abschluß des Kampfes der 
Arbeiterklasse um die neue 
Stellung der Frau zu betrach
ten und nicht als die unent
behrliche Voraussetzung, um 
danach die weitaus schwie
rigere Aufgabe zu lösen, näm
lich die Frau in die Gestaltung 
des gesellschaftlichen Lebens 
auf allen Gebieten einzu

beziehen und allseitig ihre 
Talente und Fähigkeiten zu 
fördern und zu entwickeln. 
Wie war aber damals die 
Situation? Die II. Parteikon
ferenz 1952 beschloß die Schaf
fung der Grundlagen des So
zialismus. Jede Arbeitskraft, 
insbesondere auch die der 
Frau, wurde zur Lösung der 
gewaltigen ökonomischen Auf
gaben gebraucht. Die Frauen, 
bereit, an diesem großen Werk 
mitzuwirken, strömten zu Tau
senden in die Betriebe. Aber 
zahlreiche materielle wie auch 
ideologische Voraussetzungen 
mußten erst geschaffen wer
den. Die Zahl der Kinderkrip
pen und Kindergärten reichte 
bei weitem nicht aus. Es man
gelte an solchen elementaren 
sozialen Voraussetzungen wie 
besondere Garderoben und 
Waschräume für die Frauen, 
die Gewährung eines warmen 
Mittagessens für alle Werk
tätigen und für die Schulkin
der, damit die Frau nach der 
Arbeitszeit nicht noch Essen 
kochen mußte und vieles 
andere mehr. Zugleich — und 
das war von noch größerer Be
deutung — ging es doch darum, 
ein grundlegendes Prinzip der 
Gleichberechtigung der Frau in 
Angriff zu nehmen, nämlich 
ihre tatsächliche Gleichstellung 
im Beruf. In dieser Periode 
der Schaffung der Grundlagen 
des Sozialismus mußten doch 
zugleich wichtige Voraus
setzungen für die Qualifizie
rung der berufstätigen Frau, 
für ihren Einfluß auf die Lei
tung der Produktion, für die 
praktische Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit im Berufsleben 
geschaffen werden.
Zahlreiche Betriebsgewerk
schaftsleitungen erwiesen sich 
dem Ansturm der Probleme 
nicht gewachsen. Die gewerk-
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